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den H andlungen. W erden S trafta ten  nach Abs. 2 von einer G ruppe began
gen, die aus einer M ißachtung der öffentlichen O rdnung oder der Regeln 
des sozialistischen Gem einschaftslebens G ew alttätigkeiten, Drohungen 
oder grobe Belästigungen gegenüber Personen oder böswillige Beschädi
gungen von Sachen oder E inrichtungen begeht, so liegt Tateinheit m it 
§ 215 vor.

§ 134 
Hausfriedensbruch

(1) Wer unberechtigt in eine Wohnung, einen Raum oder 
ein umschlossenes Grundstück eines Bürgers eindringt oder 
unbefugt darin verweilt, wird wegen einer Verfehlung von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

(2) Wer die Tat nach Absatz I oder den Hausfriedensbruch 
in öffentlichen Gebäuden, Grundstücken oder Verkehrsmit
teln unter Anwendung von Gewalt, Drohung mit Gewalt oder 
mehrfach begeht, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Geldstrafe bestraft.
A n m e r k u n g :

Der Hausfriedensbruch in öffentlichen Gebäuden, Grund
stücken oder Verkehrsmitteln kann als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.

1. Abs. 1 regelt die V erantw ortlichkeit fü r  den einfachen H ausfriedens
bruch gegenüber Bürgern. Er schützt das verfassungsm äßig garan

tie rte  Recht der B ürger au f U nverletzbarkeit ih rer W ohnung (Art. 37 
Abs. 3 der Verfassung) sowie die Rechte und Interessen der B ürger an 
der ungestörten Nutzung anderer Räum lichkeiten und umschlossener 
Grundstücke.

Zur Wohnung gehören alle Räum lichkeiten, die der persönlichen 
Lebensführung dienen, auch einzelne in sich abgeschlossene Teil- oder 
U nterm ietbereiche, sowie die dazu gehörenden N ebenräum e. Neben der 
W ohnung erfaß t der Tatbestand alle anderen Räum lichkeiten, z. B. Ge
schäfts- und G ew erberäum e, landw irtschaftlich genutzte Gebäude und 
Räum lichkeiten, Lauben, W ochenendhäuser usw. U nter den Begriff des 
Raumes gehört auch der Innenraum  von Fahrzeugen (PKW, W asserfahr
zeuge u. ä.).

Umschlossene Grundstücke sind solche, die durch Zäune, M auern oder 
andere Vorrichtungen um grenzt sind, um unbefugten Personen den Zu
tr it t  zu verw ehren, z. B. G arten oder Laubengrundstücke, W ochenend
grundstücke, Baustellen, Tiergehege.


